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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2009, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 
1997 (BGBl. I S. 322)

 h)   die Amtszulagen von Richterinnen und Richtern 
nach Anlage 2 der Verordnung zur Überleitung in 
die im Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern geregelten Ämter und über die künftig 
wegfallenden Ämter vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I 
S. 2608), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 590),

 i)   die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774),

 j)   die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und § 17 
der Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3497), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798),

4.   um 2,55 vom Hundert der Auslandszuschlag und der 
Auslandskinderzuschlag.

(2) Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter werden ab 1. März 2010 erhöht

1.  um 1,2 vom Hundert 

 a)   die in Absatz 1 Nummer 3 genannten Dienstbezüge,

 b)   die nach Absatz 1 Nummer 2 erhöhten Anwärter-
grundbeträge,

2.   um 1,02 vom Hundert der Auslandszuschlag und der 
Auslandskinderzuschlag.

(3) Die sich bei der Berechnung der erhöhten Beträge 
ergebenden Bruchteile eines Cents sind hinsichtlich der 
Beträge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den 
nächsten durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden 
und im Übrigen kaufmännisch zu runden.

§ 3
Anpassung der Versorgung

(1) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger gilt die Erhöhung nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 
Ab sätze 1 bis 4 des Bundesbesoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 
(BGBl. I S. 1942) sowie in § 84 Absatz 1 und Absatz 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung genannten Grundgehaltssätze, 
Grundgehälter und Grundvergütungen. Satz 1 gilt für 
Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezü-
gen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1 entspre-
chend.

(2) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger gelten die Erhöhungen nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 3 und § 2 Absatz 2 Nummer 1 entspre-
chend für die in Artikel 2 § 2 Absätze 1 bis 5 des 
Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genann-
ten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummern 4, 
5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzu-
lagen und Bezüge. Satz 1 gilt für Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen 
Besoldungsgruppe A 1 entsprechend.

(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszu-
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, 
werden entsprechend Absatz 1 erhöht, wenn der Versor-
gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt 
entsprechend für Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 
1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern.

(4) Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Versorgungsbezüge 
werden ab 1. März 2009 um 2,9 vom Hundert und ab 
1. März 2010 um 1,1 vom Hundert erhöht, wenn der Ver-
sorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 
gilt entsprechend für 

2030
20320

Gesetz
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungs-

bezüge 2009/2010 sowie zur Änderung 
und Aufhebung weiterer dienstrechtlicher 

Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen
Vom 10. November 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

20320

Artikel 1
Gesetz über die Anpassung der Dienst- 

und Versorgungsbezüge 2009/2010 
im Land Nordrhein-Westfalen 

(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2009/2010 Nordrhein-Westfalen – 
BesVersAnpG 2009/2010 NRW)

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die

1.   Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und -beam-
ten und die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, 
die nebenbei verwendet werden,

2.   Richterinnen und Richter des Landes; ausgenommen 
sind die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter,

3.   Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger des Landes, der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts.

§ 2
Anpassung der Besoldung

(1) Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter werden ab 1. März 2009 folgende Dienstbezüge 
wie folgt erhöht:

1.   die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, 
B, R und W sowie der fortgeltenden Besoldungsord-
nungen H und C um jeweils 20 Euro und

2.  die Anwärtergrundbeträge um jeweils 60 Euro sowie

3.  um 3,0 vom Hundert

 a)  die nach Nummer 1 erhöhten Grundgehaltssätze,

 b)  der Familienzuschlag,

 c)   der Anrechnungsbetrag nach § 4 des Landesbesol-
dungsgesetzes,

 d)   die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzu-
lage nach Vorbemerkung Nummer 27 der Bundes-
besoldungsordnungen A und B des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung (Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 – BGBl. I S. 3020 –, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2006 – BGBl. I S. 1466 –),

 e)   die Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den Vor-
bemerkungen Nummer 1 und Nummer 2 und die 
allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung 
Nummer 2 b der weiter geltenden Besoldungsord-
nung C,

 f)   die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 
Sondergrundgehälter und Zuschüsse der fortgel-
tenden Landesbesoldungsordnung H,

 g)   die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-
wandsentschädigungen und anderer Bezüge nach 
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1.   Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern,

2.   Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind und

3.   den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vor-
schriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).

(5) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver-
mindert sich das Grundgehalt ab 1. März 2009 um 50,56 
Euro und ab 1. März 2010 um 51,17 Euro, wenn ihren 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b 
der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in 
den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.

(6) Für die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 4 ab 
1. März 2009 erfolgt die Verminderung nach § 69 e 
Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung mit dem fünften 
Anpassungsfaktor. Für die Anpassung nach den Absät-
zen 2 und 4 ab 1. März 2010 erfolgt die Verminderung 
mit dem sechsten Anpassungsfaktor.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. März 2009 in Kraft. Es tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

20320

Artikel 2
Gesetz über Einmalzahlungen an Beamte, 

Richter und Versorgungsempfänger in den Jahren 2006 
und 2007 im Land Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über Einmalzahlungen an Beamte, Richter 
und Versorgungsempfänger in den Jahren 2006 und 2007 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Juni 2007 (GV. 
NRW. S. 203) wird mit Wirkung vom 1. März 2009 auf-
gehoben.

2030

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 21. April 2009 (GV. 
NRW. S. 224) wird wie folgt geändert:

In § 77 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Dienstbe-
züge“ durch das Wort „Besoldung“ ersetzt.

20320

Artikel 4
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 2009 (GV. NRW. S. 186), wird wie folgt geän-
dert:

1.   In Nummer 1.3 Absatz 1 Satz 1 der Vorbemerkungen 
zur Landesbesoldungsordnung werden hinter „ge-
samt schulbezogenen Beförderungsämter“ die Wörter 
„und die Beförderungsämter an Schulen im organisa-
torischen Zusammenschluss nach § 83 Absatz 1 
Schulgesetz NRW (SchulG)“ eingefügt.

2.  In der Besoldungsgruppe A 13 werden

 a)   bei der Amtsbezeichnung „Konrektor“ nach dem 
Spiegelstrich die Spiegelstriche

   „– als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Schule im organisatorischen Zusammenschluss 
mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern – 6) “

  und

   „– als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Schule im organisatorischen Zusammenschluss 
mit mehr als 360 Schülern – 7) “,

 b)   nach der Amtsbezeichnung „Realschullehrer“ die 
Amtsbezeichnung

  „Rektor“

   – als Leiter einer Schule im organisatorischen 
Zusammenschluss mit bis zu 180 Schülern – 7) “,

 c)  nach der Fußnote 5) die Fußnoten

  „6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2.“

  und

  „7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2.“

 eingefügt.

3.    In der Besoldungsgruppe A 14 werden

 a)   bei der Amtsbezeichnung „Rektor“ nach dem 
Spiegelstrich die Spiegelstriche

   „– als Leiter einer Schule im organisatorischen 
Zusammenschluss mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülern – 2)“

  und

   „– als Leiter einer Schule im organisatorischen 
Zusammenschluss mit mehr als 360 Schülern – 8) 

9)“,

 b)   bei der Amtsbezeichnung „Konrektor“ nach dem 
Spiegelstrich die Spiegelstriche

   „– als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Schule im organisatorischen Zusammenschluss 
mit mehr als 360 Realschülern –“

  und

   „– als der ständige Vertreter des Leiters einer 
Schule im organisatorischen Zusammenschluss 
mit mehr als 180 und höchstens 360 Realschülern 
und gleichzeitig mehr als 360 Gesamt-/Haupt-
schülern –“

 c)  nach der Fußnote 7) die Fußnoten

  „8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2.“

  und

  „9) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 15.“

  eingefügt.

4.  In der Besoldungsgruppe A 15

 a)   werden nach der Amtsbezeichnung „Realschulrek-
tor“ die Amtsbezeichnung

  „Rektor“

  und die Spiegelstriche

   „– als Leiter einer Schule im organisatorischen 
Zusammenschluss mit mehr als 360 Realschü-
lern –“

  sowie

   „– als Leiter einer Schule im organisatorischen 
Zusammenschluss mit mehr als 180 und höchstens 
360 Realschülern und gleichzeitig mehr als 360 
Gesamt-/Hauptschülern –“ 

  eingefügt,

 b)   wird die Amtsbezeichnung „Kanzler der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung“ gestri-
chen.

5.   In der Besoldungsgruppe A 16 wird nach der Amts-
bezeichnung „Geschäftsführer bei der Handwerks-
kammer Düsseldorf (soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 13, A 14, A 15)“ die Amtsbezeichnung 
„Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung“ eingefügt.

6.   In der Besoldungsgruppe B 2 wird die Amtsbezeich-
nung „Polizeipräsident – als Leiter der Wasserschutz-
polizei –“ gestrichen.

7.   In der Besoldungsgruppe B 5 wird die Amtsbezeich-
nung „Präsident des Landesamts für Datenverarbei-
tung und Statistik“ durch die Amtsbezeichnung 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 24. November 2009572

„Präsident des Landesbetriebs Information und Tech-
nik“ ersetzt.

8.   In der Besoldungsgruppe B 7 wird die Amtsbezeich-
nung „Ministerialdirigent – als Leiter des Arbeitssta-
bes „Neue Steuerungsinstrumente beim Finanzminis-
terium“ – gestrichen.

9.   In der Anlage 2 werden in die Tabelle „Zulagen“ nach 
„nach FN 5 zur Besoldungsgruppe A 13“

  „nach FN 6 zur Besoldungsgruppe A 13 
(Amtszulage)  168,19 €“

 und

  „nach FN 7 zur Besoldungsgruppe A 13 
(Amtszulage)  236,09 €“

 sowie

 nach „nach FN 7 zur Besoldungsgruppe A 14“

  „nach FN 8 zur Besoldungsgruppe A 14 
(Amtszulage)  401,21 €“

 eingefügt.

Artikel 5
Schlussvorschriften, Bekanntmachungsermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, die nach Arti-
kel 1 §§ 2 und 3 erhöhten Beträge im Ministerialblatt des 
Landes bekannt zu machen.

Artikel 6
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten Artikel 1 und 2 mit Wir-
kung vom 1. März 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 10. November 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

 Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 570

203011

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Überleitung 

vom mittleren in den gehobenen Dienst 
im Justizvollzug

Vom 10. November 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Überleitung 

vom mittleren in den gehobenen Dienst 
im Justizvollzug

Artikel 1
Änderung des Gesetzes zur Überleitung vom mittleren 

in den gehobenen Dienst im Justizvollzug

Das Gesetz zur Überleitung vom mittleren in den geho-
benen Dienst im Justizvollzug vom 18. Dezember 1996 
(GV. NRW. S. 576), das zuletzt durch Artikel 30 des Vier-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 332) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Gesetz zur Anhebung der Beförderungsämter für 
Bedienstete des allgemeinen Vollzugs- und des Werk-
dienstes in Justizvollzugsanstalten sowie des Kran-
kenpflegedienstes im Justizvollzugskrankenhaus 
Nordrhein-Westfalen in leitenden Funktionen“.

2.  §§ 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Allgemeiner Vollzugsdienst

(1) Den Leiterinnen und Leitern des allgemeinen Voll-
zugsdienstes kann das Amt

1.  einer Justizvollzugsoberinspektorin oder eines Justiz-
vollzugsoberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 
Bundesbesoldungsordnung A oder

2.   einer Justizvollzugsamtfrau oder eines Justizvollzugs-
amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 Bundesbesol-
dungsordnung A

 verliehen werden.

(2) Ist den Leiterinnen oder Leitern des allgemeinen 
Vollzugsdienstes ein Amt nach Absatz 1 Nummer 2 ver-
liehen worden, kann ihren ständigen Vertreterinnen und 
Vertretern das Amt einer Justizvollzugsoberinspektorin 
oder eines Justizvollzugsoberinspektors der Besoldungs-
gruppe A 10 Bundesbesoldungsordnung A verliehen wer-
den.

§ 2
Werkdienst

(1) Den Leiterinnen und Leitern des Werkdienstes kann 
das Amt
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1.   einer Technischen Oberinspektorin oder eines Tech-
nischen Oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 
Bundesbesoldungsordnung A oder 

2.   einer Technischen Amtfrau oder eines Technischen 
Amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 Bundesbesol-
dungsordnung A

 verliehen werden.

(2) Ist den Leiterinnen oder Leitern des Werkdienstes 
ein Amt nach Absatz 1 Nummer 2 verliehen worden, 
kann ihren ständigen Vertreterinnen und Vertretern das 
Amt einer technischen Oberinspektorin oder eines Tech-
nischen Oberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 Bun-
desbesoldungsordnung A verliehen werden.

§ 3
Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen

(1) Der Leiterin oder dem Leiter des Krankenpfl ege-
dienstes in dem Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-
Westfalen kann das Amt

1.   einer Justizvollzugsoberinspektorin oder eines Justiz-
vollzugsoberinspektors der Besoldungsgruppe A 10 
Bundesbesoldungsordnung A oder

2.   einer Justizvollzugsamtfrau oder eines Justizvollzugs-
amtmanns der Besoldungsgruppe A 11 Bundesbesol-
dungsordnung A

 verliehen werden.

(2) Der ständigen Vertreterin oder dem ständigen Ver-
treter der Leiterin oder des Leiters des Krankenpfl ege-
dienstes in dem Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-
Westfalen kann das Amt einer Justizvollzugsoberinspek-
torin oder eines Justizvollzugsoberinspektors der 
Besoldungsgruppe A 10 Bundesbesoldungsordnung A 
verliehen werden, soweit der Leiterin oder dem Leiter 
des Krankenpfl egedienstes ein Amt nach Absatz 1 Num-
mer 2 verliehen worden ist.“

3.  Dem § 3 werden folgende §§ 4 bis 6 angefügt:

 „§ 4
 Beförderung

(1) Nach §§ 1 bis 3 darf Beamtinnen und Beamten

1.   ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 Bundesbesol-
dungsordnung A frühestens verliehen werden, wenn 
ihnen seit mindestens vier Jahren ein Amt wenigstens 
der Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung 
A verliehen ist, oder

2.   ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 Bundesbesol-
dungsordnung A frühestens verliehen werden, wenn 
ihnen seit mindestens zwei Jahren ein Amt wenigs-
tens der Besoldungsgruppe A 10 Bundesbesoldungs-
ordnung A verliehen ist.

(2) Mit der Verleihung eines Beförderungsamtes nach 
§§ 1 bis 3 ist ein Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn-
gruppe nicht verbunden.

§ 5
Stellenobergrenzen, Funktionsbewertung

(1) Nach § 1 können bis zu 15 Stellen der Besoldungs-
gruppe A 10 Bundesbesoldungsordnung A und bis zu sie-
ben Stellen der Besoldungsgruppe A 11 Bundesbesol-
dungsordnung A ausgebracht werden. Nach § 2 können 
bis zu 13 Stellen der Besoldungsgruppe A 10 Bundesbe-
soldungsordnung A und bis zu fünf Stellen der Besol-
dungsgruppe A 11 Bundesbesoldungsordnung A ausge-
bracht werden.

(2) Die Wertigkeit der leitenden Funktionen und deren 
Zuordnung zu den Ämtern nach §§ 1 und 2 legt das Jus-
tizministerium fest.

§ 6
Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am 31. Dezember 2011 außer Kraft.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. November 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2009 S. 572
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Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Rettungssanitäter und Rettungshelfer

(RettAPO)
Vom 3. November 2009

Aufgrund des § 4 Absatz 6 des Gesetzes über den Ret-
tungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kranken-
transport durch Unternehmen vom 24. November 1992 
(GV. NRW. S. 458), zuletzt geändert durch Artikel 66 des 
Dritten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306), wird verordnet:
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§ 1
Ausbildung

(1) Die Ausbildung von Rettungssanitätern ist ausgerich-
tet auf die Patientenbetreuung beim Krankentransport 
und auf die Fahrer- und Helferfunktion in der Notfall-
rettung. Sie umfasst mindestens 520 Ausbildungsstunden 
und gliedert sich in

1.   eine theoretische Ausbildung von mindestens 160 
Stunden nach Anlage 11,

2.   eine klinisch-praktische Ausbildung von mindestens 
160 Stunden nach Anlage 21 an einem Krankenhaus, 
die in höchstens zwei Blöcken von mindestens je 80 
Stunden abzuleisten ist,

3.   eine praktische Ausbildung von mindestens 160 Stun-
den nach Anlage 31 in einer Rettungswache im Sinne 
des 2. Abschnittes des Rettungsgesetzes NRW mit 
notärztlicher Versorgung; es sind wenigstens 40 Ein-
sätze, von denen mindestens 20 Notfalleinsätze sein 
müssen, nachzuweisen und

4.   einen Abschlusslehrgang mit 40 Stunden zu je 45 
Minuten, der in der Regel in fünf Tagen abzuleisten 
ist.

(2) Die Ausbildung von Rettungshelfern ist ausgerichtet 
auf die Funktion als Fahrer und die Unterstützung des 
Rettungssanitäters beim Krankentransport. Sie umfasst 
mindestens 160 Ausbildungsstunden und gliedert sich in

1.   eine theoretische Ausbildung einschließlich Prüfung 
von mindestens 80 Stunden nach Anlage 41 und

2.   eine praktische Ausbildung von mindestens 80 Stun-
den nach Anlage 51 in einer Rettungswache im Sinne 
des 2. Abschnittes des Rettungsgesetzes NRW mit 
notärztlicher Versorgung.

(3) Ausbildungen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen 
nicht im Wege des Fernunterrichts erteilt werden.

(4) Die Ausbildungspläne nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mern 1 und 4 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sind von 
der Ausbildungsstätte der zuständigen Behörde zur 
Genehmigung vorzulegen.

§ 2
Ausbildungsstätten

(1) Die Ausbildungsstätten nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummern 1 und 4 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
bedürfen der staatlichen Anerkennung. Zur Sicherstel-
lung der Gesamtausbildung darf die Anerkennung nur 
erfolgen, wenn entsprechende praktische Ausbildungs-
plätze nachgewiesen sind.

(2) Staatlich anerkannte Ausbildungsstätten für

1.   Rettungsassistenten gelten als anerkannt für die Aus-
bildung als Rettungssanitäter sowie als Rettungshel-
fer,

2.   Rettungssanitäter gelten nach dieser Verordnung als 
anerkannt für die Ausbildung als Rettungshelfer,

sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 gege-
ben sind.

(3) Die Ausbildungsstätte hat sicherzustellen, dass auch 
die Ausbildung nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummern 2 und 
3 den Anforderungen an die Ausbildung als Rettungssa-
nitäter und die Ausbildung nach Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 den Anforderungen an die Ausbildung als Ret-
tungshelfer entspricht.

§ 3
Verkürzung der Ausbildung

(1) Auf Antrag der Auszubildenden kann die zuständige 
Behörde nach Anhörung der Ausbildungsstätten auf die 
Ausbildungsabschnitte für Rettungssanitäter nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 3 und für Rettungshelfer 
nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 und 2 eine gleich-
wertige Ausbildung anrechnen, so dass ein Ausbildungs-
abschnitt ganz oder teilweise entfällt.

(2) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Ret-
tungshelfer nach der Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Rettungshelferinnen und Rettungshelfer vom 
9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 520) und dieser Verordnung 
kann auf die Ausbildung Rettungssanitäter angerechnet 
werden, wenn beide Ausbildungen innerhalb von 24 
Monaten abgeschlossen werden.

(3) Soweit das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium eine bestimmte erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung im Sanitätswesen als gleichwertig bewertet, 
ist diese auf die Ausbildung zum Rettungssanitäter oder 
Rettungshelfer anzurechnen.

§ 4
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Ausbildung wird nur zugelassen, wer das 17. 
Lebensjahr vollendet hat und

1.   körperlich, geistig und persönlich zur Ausübung der 
Tätigkeit als Rettungssanitäter oder Rettungshelfer 
geeignet ist,

2.   den Hauptschulabschluss oder einen entsprechenden 
Bildungsstand besitzt oder eine abgeschlossene Aus-
bildung hat,

3.   eine Erste-Hilfe-Ausbildung (16 Stunden), die nicht 
länger als ein Jahr zurückliegt, nachweisen kann und

4.   eine Erklärung darüber vorlegt, dass gegen ihn weder 
ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 
noch ein Strafverfahren anhängig und auch in den 
letzten fünf Jahren nicht durchgeführt worden sind.

(2) Zum Nachweis der physischen und psychischen 
Geeignetheit ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, 
die nicht älter als drei Monate sein darf.

§ 5
Ausbildungszeit

Die Ausbildung ist möglichst zusammenhängend abzu-
leisten:

1.   zum Rettungssanitäter spätestens jedoch innerhalb 
von zwei Jahren abzuschließen. Die zuständige 
Behörde kann in begründeten Fällen die Frist auf 
höchstens drei Jahre verlängern. Die theoretische 
Ausbildung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 sollte inner-
halb eines Zeitraumes von neun Monaten abgeschlos-
sen sein. Versäumte Ausbildungszeiten im Rahmen 
der theoretischen Ausbildung, die acht Stunden und 
während des Abschlusslehrganges, die vier Stunden 
überschreiten, sind bis zur Prüfung nachzuholen.

2.   zum Rettungshelfer spätestens jedoch innerhalb von 
einem Jahr abzuschließen. Die zuständige Behörde 
kann in begründeten Fällen die Frist auf höchstens 
zwei Jahre verlängern. Versäumte Ausbildungszeiten, 
die vier Stunden überschreiten, sind im Rahmen der 
theoretischen Ausbildung bis zur Prüfung und im 
Rahmen der praktischen Ausbildung bis zur Ertei-
lung des Prüfungszeugnisses nachzuholen.

§ 6
Prüfungsausschuss

(1) Zuständig für Rettungssanitäter ist die Behörde, in 
deren Bereich der Abschlusslehrgang und für Rettungs-
helfer, in deren Bereich die theoretische Ausbildung 
stattfi ndet.

(2) Die zuständige Behörde beruft einen Prüfungsaus-
schuss, der jeweils aus folgenden Mitgliedern besteht:

1.   einem Arzt der zuständigen Behörde (oder von ihr 
beauftragt) als Vorsitz führendes Mitglied,

2.   zwei Ausbildungskräften der Ausbildungsstätte als 
Prüfer und

3.   bei der Prüfung zum Rettungssanitäter zusätzlich 
einem Notarzt.

(3) Für jedes Mitglied ist mindestens eine Stellvertre-
tung zu bestellen. Die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 
Nummern 2 und 3 und ihre Stellvertretung werden auf 
Vorschlag der Ausbildungsstätte von der zuständigen 
Behörde widerrufl ich berufen. Die Aufgaben nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 3 können auch in Per-
sonalunion wahrgenommen werden.
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(4) Die Bezirksregierung sowie die Leitung der Ausbil-
dungsstätte können zu den Prüfungen je eine Person zur 
Beobachtung entsenden.

§ 7
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag des Prüfl ings auf Zulassung 

1.   zur Rettungssanitäterprüfung muss eine Woche vor 
Beginn des Abschlusslehrganges

2.   zur Rettungshelferprüfung muss drei Tage vor 
Abschluss der theoretischen Ausbildung

bei der jeweiligen Ausbildungsstätte eingegangen sein.

(2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1.   eine amtlich beglaubigte Abschrift des Personalaus-
weises oder des Reisepasses,

2.   Nachweis über die regelmäßige und erfolgreiche Teil-
nahme an der theoretischen Ausbildung im Rahmen 
der Rettungssanitäterausbildung und

3.   gegebenenfalls Nachweis über den Erlass von Ausbil-
dungsabschnitten oder Nachweis über die Verkür-
zung der theoretischen Ausbildung (§ 3).

(3) Auf Antrag des Prüfl ings entscheidet der Vorsitz des 
Prüfungsausschusses über die Zulassung zur Prüfung. Er 
setzt die Prüfungstermine im Einvernehmen mit der Lei-
tung der Ausbildungsstätte fest. Die Zulassung zur Prü-
fung sollte dem Prüfl ing rechtzeitig vor Prüfungsbeginn 
schriftlich vorliegen.

(4) Bis zur Rettungssanitäterprüfung ist eine Bescheini-
gung über den erfolgreichen Abschluss der klinisch-
praktischen Ausbildung mit dem Zusatz, dass der Prüf-
ling in mindestens zwei Arbeitsbereichen nach Anlage 21 
eingesetzt worden ist, und eine Bescheinigung über die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an der prakti-
schen Ausbildung an einer Rettungswache nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 3 einschließlich Einzelnachweise der 
Ausbildungstätigkeit und Stunden vorzulegen.

§ 8
Gliederung und Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung zum Rettungssanitäter besteht aus 
einem schriftlichen, einem fachpraktischen und einem 
mündlichen Teil; sie kann innerhalb des Abschlusslehr-
ganges durchgeführt werden.

(2) Die Prüfung zum Rettungshelfer wird nach Abschluss 
der theoretischen Ausbildung durchgeführt und besteht 
aus einem schriftlichen und einem fachpraktischen Teil.

Jeder Prüfl ing hat eine schriftliche Arbeit unter  Aufsicht 
zu fertigen; sie beträgt bei der Prüfung zum Rettungssa-
nitäter maximal zwei Zeitstunden und zum 
 Rettungshelfer maximal eine Zeitstunde. Die Fragen der 
schriftlichen Arbeit werden vom Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses im Benehmen mit der Ausbildungsstätte 
bestimmt. Die Bewertung erfolgt durch zwei Prüfer.

(3) Die Prüfung der praktischen Fertigkeiten ist von 
mindestens zwei Prüfern abzunehmen und zu benoten.

(4) Sie umfasst zum Rettungssanitäter folgende Bereiche:

1.   Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Gerät (Zwei-Hel-
fer-Verfahren),

2.   eine Aufgabe als Teamarbeit für jeweils zwei Prüf-
linge im Bereich des Krankentransportes und

3.   eine Aufgabe als Teamarbeit für jeweils zwei Prüf-
linge im Bereich der Notfallrettung.

Die Aufgaben sollen jeweils innerhalb von 15 Minuten 
erledigt sein; die Zeitvorgabe ist den Prüfl ingen mitzu-
teilen. Die Bewertung erfolgt für alle Bereiche als Ein-
zelbenotung.

(5) Die mündliche Prüfung zum Rettungssanitäter er-
streckt sich auf die Themen der Lernzielkataloge nach 
den Anlagen 1 bis 31. Die mündliche Prüfung soll für 
jeden Prüfl ing mindestens 15 Minuten, aber nicht länger 
als 20 Minuten dauern. Sie ist von mindestens zwei Prü-
fern im Beisein des Vorsitzes abzunehmen und zu bewer-
ten. Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sind be-

rechtigt, sich an der mündlichen Prüfung zu beteiligen. 
Der Prüfungsvorsitzende bildet im Benehmen mit den 
Prüfern aus deren Benotung die Noten für den mündli-
chen Teil der Prüfung.

(6) Die Prüfung der praktischen Fertigkeiten zum Ret-
tungshelfer soll in der Regel nicht länger als 15 Minuten 
dauern, diese Zeitvorgabe ist den Prüfl ingen mitzuteilen. 
Die Bewertung der Prüfungsteile erfolgt als Einzelbeno-
tung. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses bildet im 
Benehmen mit den Prüfern aus deren Benotung die 
Noten für den schriftlichen und praktischen Teil der 
Prüfung.

(7) Das Gesamtergebnis der Prüfung wird bis auf eine 
Stelle nach dem Komma aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelnoten für die Prüfungsteile ermittelt. Dabei 
wird die Stelle nach dem Komma bis einschließlich 0,49 
abgerundet und darüber hinaus aufgerundet.

(8) Unabhängig von den Einzelbenotungen muss eine 
gravierende Fehlleistung des Prüfl ings – auch nur in 
einem Fall der fachpraktischen Prüfung – die zum Tod 
oder zu einer schweren Gesundheitsschädigung des Pati-
enten führen kann, die Gesamtbewertung „mangelhaft“ 
oder „ungenügend“ für den gesamten fachpraktischen 
Prüfungsteil zur Folge haben.

(9) Die Prüfung fi ndet grundsätzlich nichtöffentlich 
statt. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses kann in 
besonderen Fällen Ausnahmen hiervon zulassen.

§ 9
Benotung

(1) Die schriftliche Aufsichtsarbeit sowie die Leistungen 
in der Prüfung, der praktischen Fertigkeiten und bei 
Rettungssanitätern in der mündlichen Prüfung werden 
wie folgt benotet:

„sehr gut“ (1),
wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem 
Maße entspricht,

„gut“ (2),
wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht,

„befriedigend“ (3),
wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 
entspricht,

„ausreichend“ (4),
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht,

„mangelhaft“ (5),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind,

„ungenügend“ (6),
wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht 
und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass 
die Mängel auch in absehbarer Zeit nicht behoben wer-
den können.

(2) Die Teilnoten werden in das Zeugnis nach dem Mus-
ter der Anlage 61 für Rettungssanitäter und Anlage 71 
Rettungshelfer eingetragen. Die Unterschrift leistet der 
Vorsitz des Prüfungsausschusses und versieht es mit dem 
Dienstsiegel der zuständigen Behörde.

§ 10
Rücktritt von der Prüfung

(1) Tritt ein Prüfl ing von der Prüfung zurück, so hat er 
die Gründe für den Rücktritt unverzüglich dem Vorsitz 
des Prüfungsausschusses schriftlich, in dringenden Fäl-
len auch fernmündlich oder auf elektronischem Wege, 
mitzuteilen. Genehmigt der Vorsitz den Rücktritt, gilt 
die Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung 
ist nur zu erteilen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Im 
Falle einer Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung verlangt werden.

(2) Wird der Rücktritt nicht genehmigt, so gilt die Prü-
fung als nicht bestanden.
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§ 11
Versäumnisfolgen

Versäumt ein Prüfl ing einen Prüfungstermin oder gibt er 
die schriftliche Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzei-
tig ab oder unterbricht er die Prüfung, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. Liegt ein wichtiger Grund vor, so gilt die 
Prüfung als nicht unternommen. Die Entscheidung dar-
über, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses.

§ 12
Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche

Der Prüfungsausschuss kann bei einem Prüfl ing, der die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung in erhebli-
chem Maße stört oder einen Täuschungsversuch begeht, 
den entsprechenden Teil der Prüfung als nicht bestanden 
erklären. Die Entscheidung ist bis zum Abschluss der 
gesamten Prüfung zulässig. § 13 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

Wird eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann die zuständige Behörde die 
Prüfung innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dem 
letzten Tag der Prüfung für nicht bestanden erklären.

§ 13
Bestehen und Wiederholen der Prüfung

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil 
mit mindestens „ausreichend“ benotet wird. Wird in ein-
zelnen Abschnitten/Prüfungsteilen die Note „ausrei-
chend“ nicht erreicht, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, ob nur der einzelne Abschnitt/Teil oder die 
gesamte Prüfung zu wiederholen ist. Über das Nichtbe-
stehen der Prüfung erhält der Prüfl ing vom Vorsitz des 
Prüfungsausschusses eine schriftliche Mitteilung.

(2) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann auf Antrag 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung des nicht 
bestandenen Prüfungsteiles muss innerhalb von sechs 
Monaten nach dem letzten Prüfungstag erfolgen. Der 
Vorsitz des Prüfungsausschusses kann diese Frist aus 
wichtigem Grund verlängern.

(3) Ist die Rettungssanitäterprüfung in allen Teilen 
bestanden, erhält der Prüfl ing ein Zeugnis nach dem 
Muster der Anlage 61.

(4) Nach bestandener Rettungshelferprüfung und dem 
Nachweis der praktischen Ausbildung erhält der Prüf-
ling ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 71. Über 
die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an der prak-
tischen Ausbildung ist eine Bescheinigung des Trägers 
der Rettungswache nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 vorzu-
legen.

(5) Wird eine Wiederholungsprüfung zum Rettungshel-
fer nicht bestanden, so ist die theoretische Ausbildung 
und zum Rettungssanitäter die gesamte Ausbildung ins-
gesamt zu wiederholen.

§ 14
Niederschrift, Prüfungsunterlagen

(1) Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
aus der Gegenstand, Ablauf und Ergebnis der Prüfung, 
besondere Vorkommnisse und Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses hervorgehen. Die Niederschrift ist vom Vor-
sitz des Prüfungsausschusses und mindestens einer Prü-
ferin oder einem Prüfer zu unterzeichnen.

(2) Schriftliche Aufsichtsarbeiten und Prüfungsunterla-
gen sind fünf Jahre bei der Ausbildungsstätte aufzube-
wahren.

(3) Auf Antrag ist den Geprüften innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung Einsicht in 
ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren.

§ 15 
Gleichwertige Ausbildungen

(1) Eine nach den Grundsätzen des 520-Stunden-Pro-
gramms des Bund-Länder-Ausschusses „Rettungswesen“ 
vom 20. September 1977 in Nordrhein-Westfalen vor 

Inkrafttreten dieser Verordnung oder in einem anderen 
Bundesland, der Bundeswehr oder dem Bundesgrenz-
schutz erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Ret-
tungssanitäter ist einer Ausbildung nach dieser Verord-
nung gleichwertig. Dies gilt auch für die Ausbildung zur 
Rettungssanitäterin und zum Rettungssanitäter im Rah-
men der abgeschlossenen Ausbildung nach der Verord-
nung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 5. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 400) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Eine nach den Grundsätzen der Hilfsorganisationen 
zur Ausbildung von Rettungshelfern (Stand: November 
1995) erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist einer 
Ausbildung nach dieser Verordnung gleichwertig.

(3) Eine andere in der Bundesrepublik Deutschland 
abgeschlossene Ausbildung kann von der zuständigen 
Behörde anerkannt werden, wenn sie gleichwertig ist.

§ 16
Anerkennung von Ausbildungen

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ab-
geschlossene Ausbildung kann von der zuständigen Be-
hörde anerkannt werden, wenn sie gleichwertig ist.

(2) Eine abgeschlossene Ausbildung, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erworben worden ist, ist 
anzuerkennen, wenn sie gleichwertig ist.

(3) Wer eine Bescheinigung über die Anerkennung einer 
nach Absatz 2 erworbenen Ausbildung beantragt, kann 
zum Nachweis, dass die Voraussetzung der Zuverlässig-
keit nach § 7 Absatz 2 vorliegt, eine von der zuständigen 
Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaates ausgestellte 
entsprechende Bescheinigung oder einen von einer sol-
chen Behörde ausgestellten Strafregisterauszug oder 
wenn ein solcher nicht beigebracht werden kann, einen 
gleichwertigen Nachweis vorlegen. Wurde die Tätigkeit 
im Heimat- oder Herkunftsstaat bereits ausgeübt, kön-
nen bei der zuständigen Behörde des Heimat- oder Her-
kunftsstaates Auskünfte über etwaige berufs- oder straf-
rechtliche Maßnahmen wegen strafbarer Handlungen, 
die die Ausübung des Berufes im Heimat- oder Her-
kunftsstaat betreffen, eingeholt werden.

(4) Wer eine Bescheinigung nach Absatz 3 beantragt, 
kann zum Nachweis, dass die gesundheitlichen Voraus-
setzungen nach § 4 Absatz 2 dieser Verordnung vorlie-
gen, eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen 
Behörde des Heimat- und Herkunftsstaates vorlegen.

(5) Wer eine Bescheinigung nach Absatz 3 beantragt, 
kann auf Antrag die im Heimat- und Herkunftsstaat 
bestehende zulässige Ausbildungs- oder Berufsbezeich-
nung und, soweit dies nach dem Recht des Heimat- und 
Herkunftsstaates zulässig ist, die Abkürzung in der 
Sprache dieses Staates führen. Daneben sind Name und 
Ort der Stelle, die die Bezeichnung verliehen hat, aufzu-
führen.

§ 17
Zuständige Behörden

Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde für die 
Genehmigung von Ausbildungsplänen nach § 1 Absatz 4 
und für die Anerkennung von Ausbildungsstätten nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1. Im Übrigen sind die Kreise und 
kreisfreien Städte zuständig für die Durchführung dieser 
Verordnung.

§ 18
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig treten die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und 
Rettungssanitäter vom 25. Januar 2000 (GV. NRW. S. 74) 
und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ret-
tungshelferinnen und Rettungshelfer vom 9. Juni 2000 
(GV. NRW. S. 520) außer Kraft.
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(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2014 außer 
Kraft.

(3) Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Masku-
linum stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwen-
det und bezieht sich auf beide Geschlechter.

1  Die Anlagen 1 bis 7 sind nur in der elektronischen Ver-
sion des entsprechenden Gesetz- und Verordnungsblat-
tes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW.) und 
in der Sammlung aller geltenden Gesetze und Verord-
nungen des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.; 
http://sgv.im.nrw.de) veröffentlicht.

Düsseldorf, den 3. November 2009

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2009 S. 573

221

Zweite Verordnung zur Änderung
der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung

Vom 10. November 2009

Aufgrund § 5 Absatz 9 Hochschulgesetz – Artikel 1 
Hochschulfreiheitsgesetz – HFG – vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 516), und 
§ 4 Absatz 5 Gesetz über weitere dienstrechtliche und 
sonstige Regelungen im Hochschulbereich – Artikel 7 
Hochschulfreiheitsgesetz – HFG – vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 255), wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

§ 6 Absatz 4 Hochschulwirtschaftsführungsverordnung 
vom 11. Juni 2007 (GV. NRW. S. 246), geändert durch die 
Verordnung vom 29. April 2009 (GV. NRW. S. 324), wird 
wie folgt geändert:

1.  Satz 1 erhält folgende Fassung:

  „Bei der Ernennung oder Übernahme von Hochschul-
lehrerinnen und -lehrern, die das 45. Lebensjahr 
überschritten haben, und von Laufbahnbewerberin-
nen und -bewerbern, die das nach der Laufbahnver-
ordnung vorgesehene Höchstalter überschritten 
haben, leistet die Hochschule einen zusätzlichen ein-
maligen, nach Lebensalter gestaffelten Betrag an das 
Land.“

2.  Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Im Fall der Ernennung oder Übernahme von Hoch-
schullehrerinnen und -lehrern gelten die Ausnahme-
tatbestände nach § 6 Absatz 2 Laufbahnverordnung 
entsprechend.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 18. Juli 2009 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. November 2009

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2009 S. 577

2128

Verordnung
zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes

(VO MRVG)
Vom 12. Oktober 2009

Aufgrund des § 33 Satz 1 des Maßregelvollzugsgesetzes 
vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 402), zuletzt geändert 
durch Artikel VI des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 408), wird im Einvernehmen mit dem Justiz-
ministerium nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtages zur Regelung von Zuständig-
keiten (Teil 1) und zur Durchführung des Maßregelvoll-
zugsgesetzes (Teil 2)
sowie aufgrund des § 23 des Maßregelvollzugsgesetz, mit 
Zustimmung des fachlich zuständigen Ausschusses des 
Landtages, über die Sicherheitsfachkräfte (Teil 3)
verordnet:

Teil 1
Regelung von Zuständigkeiten

§ 1
Auswahl Dritter

Die Auswahl Dritter nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Maßre-
gelvollzugsgesetz, die Festlegung von Standards im Maß-
regelvollzug und die Standortentscheidungen trifft das 
für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium.

§ 2
Die/der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug

Die oder der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug 
ist zuständige Behörde für alle Aufgaben des Maßregel-
vollzugs, die nicht ausdrücklich anderen Behörden über-
tragen sind. 

Teil 2
Durchführungsregelungen

§ 3
Ausstattung der Einrichtung

(1) Die Einrichtung hat mindestens Aufenthalts-, Be-
suchs-, Behandlungs- und Wohnräume getrennt vonein-
ander vorzuhalten. Stationen sind nach Möglichkeit in 
Wohngruppen zu unterteilen. Wohnräume sollen mit 
vollständiger Nasszelle, mindestens aber mit Waschbe-
cken ausgestattet sein; in jedem Falle sind ihnen Toilet-
ten und Duschräume zuzuordnen. Wohnräume sollen der 
Nutzung durch bis zu drei Personen dienen. Nachtein-
schluss ist nur bei einer Nutzung durch bis zu zwei Per-
sonen zulässig. In den Wohnräumen müssen geeignete 
Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Gegenstände der 
Patientinnen und Patienten im Sinne des § 7 Absatz 1 
und 3 Maßregelvollzugsgesetz vorhanden sein. Die Aus-
stattung der Wohnräume soll sich an den individuellen 
Behandlungs- und Sicherheitserfordernissen innerhalb 
einer Klinik orientieren und sich in diesem Rahmen 
möglichst den allgemeinen Lebensverhältnissen außer-
halb des Maßregelvollzuges anpassen.

(2) Behandlungsstätten sind nach Funktionen für Grup-
pen- und Einzeltherapie sowie nach besonderen Aufga-
benstellungen zu gliedern. Die zur ärztlichen und psy-
chotherapeutischen Untersuchung und Behandlung der 
Patientinnen und Patienten sowie zur Lebens- und Frei-
zeitgestaltung erforderlichen Räume und Geräte sind 
vorzuhalten.

(3) Räume für stationsübergreifende Therapien sowie 
für interkurrente Behandlungen und Schulunterricht 
sollen im gesicherten Bereich der Maßregelvollzugsein-
richtung liegen.

(4) Die Sicherheitsvorkehrungen haben den Anforderun-
gen der besonders gesicherten, der geschlossenen und der 
gelockerten Unterbringung zu genügen.
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§ 4
Unterrichtung der Patientin und des Patienten

(1) Rechte und Pfl ichten der Patientin und des Patienten 
nach §§ 5 bis 18, 20 bis 22, 25 und 26 Maßregelvollzugs-
gesetz sowie nach den Bestimmungen dieser Verordnung 
sind in der Hausordnung oder in einer besonderen Infor-
mationsschrift in leicht verständlicher Form wiederzu-
geben, die der Patientin und dem Patienten bei der Auf-
nahme auszuhändigen ist.

(2) Die mündliche Unterrichtung führt die Aufnahme-
ärztin oder der -arzt oder die Aufnahmepsychothera-
peutin oder der -psychotherapeut durch. Soweit die 
Unterrichtung jedoch aufgrund des akuten Krankheits-
zustandes nicht möglich ist, erfolgt sie später auf der 
Station zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Aufnah-
meärztin oder der -arzt oder die Aufnahmepsychothera-
peutin oder der -psychotherapeut veranlasst auch die 
unverzügliche Benachrichtigung einer Vertrauensperson 
der Patientin und des Patienten über die Aufnahme.

(3) Schriftliche und mündliche Unterrichtung haben 
sich auf Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Maßnah-
men der Maßregelvollzugsbehörden zu erstrecken. Auf 
die Möglichkeit, sich an die jeweiligen Beschwerdestel-
len der Träger, an den Petitionsausschuss des Landtages 
zu wenden sowie Dienstaufsichtsbeschwerde zu erheben, 
ist in gleicher Form hinzuweisen.

(4) Die schriftliche und mündliche Unterrichtung sind 
zu dokumentieren.

§ 5
Schriftwechsel, Pakete, Zeitungen

(1) Kontrollen von Schriftwechsel, Telegrammen, Pake-
ten, Päckchen, Zeitungen und Zeitschriften sind von der 
therapeutischen Leitung anzuordnen. Die mit der Durch-
führung beauftragte Fachkraft hat die übrigen an der 
Behandlung der Patientin und des Patienten beteiligten 
Fachkräfte und die Leitung der Einrichtung über 
Erkenntnisse aus der Kontrolle zu unterrichten, soweit 
dies für die Behandlung oder aus Gründen des geordne-
ten Zusammenlebens in der Einrichtung oder des Schut-
zes der Allgemeinheit zwingend geboten ist. Soweit dies 
notwendig ist, um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
zu verhüten oder zu verfolgen, dürfen Erkenntnisse aus 
der Kontrolle den Behörden mitgeteilt werden, die für 
die Wahrnehmung dieser Aufgaben zuständig sind.

(2) Vor jedem Eingriff nach § 8 Absatz 2 Maßregelvoll-
zugsgesetz ist die Notwendigkeit zu prüfen; er ist inhalt-
lich und zeitlich auf das geringst mögliche Maß zu 
beschränken und mit der Patientin und dem Patienten 
zu erörtern. Sie sind gleichzeitig auf die ihnen möglichen 
Rechtsbehelfe hinzuweisen.

(3) An die Patientin oder den Patienten gerichtete ange-
haltene Schreiben, Telegramme, Pakete und Päckchen 
sind dem Absender zurückzugeben, sofern sie nicht Auf-
forderungen zur Begehung von Straftaten oder Aus-
bruchswerkzeug enthalten. Periodische Zeitungen und 
Zeitschriften dürfen nach Ablauf von 6 Wochen vernich-
tet werden, sofern der Grund des Anhaltens zu diesem 
Zeitpunkt noch besteht.

§ 6
Besuche, Telefongespräche

(1) Besuchszeiten sind in ausreichendem Maße anzubie-
ten – insbesondere in den Nachmittags – als auch in den 
frühen Abendstunden und am Wochenende. Die Thera-
pie darf nicht behindert werden.

(2) Soweit nicht Gründe der Therapie, des geordneten 
Zusammenlebens und der Sicherheit dagegen sprechen, 
sollen öffentliche Fernsprecher auf den Stationen aufge-
stellt werden. Zeiten für Telefongespräche sind mindes-
tens innerhalb der üblichen Geschäftszeiten und in den 
frühen Abendstunden täglich vorzusehen.

(3) Muss ein Besuch oder ein Telefongespräch überwacht 
werden, darf hierdurch der Besuch oder das Telefonge-
spräch nicht vereitelt werden. § 5 Absatz 1 und 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

§ 7
Religionsausübung

(1) Zwingende Gründe für einen Ausschluss nach § 13 
Absatz 3 Maßregelvollzugsgesetz sind insbesondere in 
der die Unterbringung erfordernden Erkrankung lie-
gende Gründe, konkreter Fluchtverdacht oder die Gefahr 
einer erheblichen Störung der Veranstaltung.

(2) Der Ausschluss soll auf eine Veranstaltung be-
schränkt werden. § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 8
Verwendung des Überbrückungsgeldes

(1) Das Überbrückungsgeld kann bereits vor der Entlas-
sung für die notwendige Ausstattung einer Wohnung und 
Zahlung einer Mietkaution in Anspruch genommen wer-
den.

(2) Sofern die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3 Maßre-
gelvollzugsgesetz erfüllt sind, kann das Überbrückungs-
geld bei der Entlassung auch einem Bewährungshelfer 
oder einer anderen mit der Betreuung befassten Stelle 
ausgezahlt werden. Diese sind zu verpfl ichten, das Geld 
von ihrem eigenen Vermögen gesondert zu halten.

§ 9
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Maßnahmen nach § 21 Maßregelvollzugsgesetz sind 
nur zulässig, wenn die in dem Gesetz vorgesehenen Ein-
schränkungen nicht ausreichen, das geordnete Zusam-
menleben in der Einrichtung sicherzustellen. Mehrere 
Maßnahmen dürfen gleichzeitig angeordnet werden, 
wenn die Gefahr anders nicht abgewendet werden kann.

(2) Zuständig ist die therapeutische Leitung der Einrich-
tung, soweit die Mitwirkung des Trägers nicht vorge-
schrieben ist (§ 21 Absatz 2 Satz 2 Maßregelvollzugsge-
setz) oder er sich die Entscheidung nicht allgemein oder 
im Einzelfall vorbehalten hat.

Teil 3
Sicherheitsfachkräfte

§ 10
Sicherheit im Maßregelvollzug

Die Sicherheit im Maßregelvollzug wird durch das Ver-
halten des Personals, durch organisatorische sowie 
sicherheitstechnische Maßnahmen und Vorrichtungen 
bestimmt. Krankenversorgung und gesicherte Unterbrin-
gung verlangen ausgewogene, abgestimmte Sicherheits-
vorschriften, deren laufende Kontrolle und die Überwa-
chung von Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen.

§ 11
Sicherheitsfachkräfte

(1) In jeder Einrichtung des Maßregelvollzugs bestellt 
die Leitung im Einvernehmen mit dem Träger und im 
Benehmen mit der Arbeitnehmervertretung für die 
Dauer von vier Jahren schriftlich mindestens eine 
Sicherheitsfachkraft und deren Vertretung. Wiederbe-
stellungen sind möglich. Voraussetzung für die Bestel-
lung ist die Ausbildung als staatlich examinierte Pfl ege-
kraft mit Zusatzausbildung in psychiatrisch-forensischer 
Fachpfl ege oder eine mindestens vergleichbare Ausbil-
dung sowie eine mindestens fünfjährige forensisch-psy-
chiatrische Berufserfahrung. Darüber hinaus können 
Sicherheitskommissionen für mehrere Einrichtungen 
beratend tätig werden.

(2) Die Leitung der Einrichtung hat die Sicherheitsfach-
kraft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
insbesondere die notwendigen Räume und Sachmittel 
zur Verfügung zu stellen. Soweit es zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist, ist 
die Sicherheitsfachkraft von ihrer übrigen dienstlichen 
Tätigkeit freizustellen. Die Freistellung soll keine Min-
derung der Bezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge 
haben und darf nicht zu einer Beeinträchtigung des 
berufl ichen Werdegangs führen.
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(3) Sicherheitsfachkräfte, Leitung der Einrichtung, the-
rapeutische Leitung und Träger arbeiten eng und ver-
trauensvoll zusammen. Die Sicherheitsfachkräfte neh-
men die ihnen übertragenen Aufgaben unabhängig und 
weisungsfrei wahr und dürfen wegen der Erfüllung die-
ser Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 12
Aufgaben und Befugnisse

(1) Die Sicherheitsfachkräfte unterstützen und beraten 
die therapeutische Leitung, die Leitung der Einrichtung 
und den Träger in allen sicherheitsrelevanten Fragen. 
Sie sind daher an allen sicherheitsrelevanten Entschei-
dungen durch frühzeitige umfassende Unterrichtung und 
Anhörung zu beteiligen. Ihnen sind die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen.

(2) Die Sicherheitsfachkräfte prüfen regelmäßig die 
sicherheitsrelevanten Vorrichtungen und Maßnahmen. 
Sie führen Begehungen durch und können hierzu mit 
Genehmigung des Trägers weitere sachkundige Personen 
auch von außerhalb der Einrichtung hinzuziehen. Die 
Begehungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Män-
gel haben sie unverzüglich der therapeutischen Leitung 
und der Leitung der Einrichtung, in Fällen besonderer 
Bedeutung auch dem Träger mitzuteilen.

(3) Die Sicherheitsfachkräfte sollen über Sicherheits-
maßnahmen der Leitung der Einrichtung unverzüglich 
unterrichtet werden. Die Leitung der Einrichtung achtet 
darauf, dass alle Beschäftigten mit den Sicherheitsvor-
schriften und -standards vertraut gemacht werden.

(4) Die Aufgaben und Rechte der auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften insbesondere des Arbeitsschutzes zu 
bestellenden Sicherheitsfachkräfte oder Sicherheitsbe-
auftragten bleiben unberührt.

(5) Die Sicherheitsfachkräfte erstellen jährlich einen 
Tätigkeitsbericht auf der Grundlage der Begehungspro-
tokolle, der über die Leitung der Einrichtung und den 
Träger der oder dem Landesbeauftragten für den Maßre-
gelvollzug vorzulegen ist.

§ 13
Informationsrechte

(1) Die Sicherheitsfachkräfte holen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Informationen von den örtlichen Polizeibehör-
den, den zur Einrichtung nächstgelegenen Justizvoll-
zugsanstalten und von Sicherheitsfachkräften anderer 
Einrichtungen ein und tauschen sich mit diesen aus.

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Maßregel-
vollzug führt Arbeitstagungen für Sicherheitsfachkräfte 
durch. Die Sicherheitsfachkräfte nehmen daran teil und 
informieren die Leitung der Einrichtung über das Ergeb-
nis.

§ 14
Fortbildung

(1) Die Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte erfordern 
eine regelmäßige Fortbildung. Für die Zeit der Fortbil-
dung sind die Sicherheitsfachkräfte unter Fortzahlung 
der Bezüge oder des Arbeitsentgelts freizustellen.

(2) Der Träger der Einrichtung trägt die durch die Teil-
nahme der Sicherheitsfachkräfte an einer Schulungs- 
und Bildungsveranstaltung entstehenden notwendigen 
Kosten. Diese sind bei der Aufstellung der Budgets 
berücksichtigungsfähig.

§ 15
Abberufung

Aus wichtigem Grund kann eine Sicherheitsfachkraft 
jederzeit abberufen werden. Bei einer Abberufung aus 
wichtigem Grund ist der oder die Landesbeauftragte für 
den Maßregelvollzug zu unterrichten. Die Rechte der 
Arbeitnehmervertretung sind zu beachten.

§ 16
Allgemeinpsychiatrische Einrichtungen

Die §§ 10 bis 15 gelten nicht für allgemeinpsychiatrische 
Einrichtungen, in denen Patientinnen und Patienten 
nach dem Maßregelvollzugsgesetz untergebracht sind.

Teil 4
Schlussbestimmungen

§ 17
Inkrafttreten

Außerkrafttreten
Berichtspfl icht

(1) Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem Maßregelvollzugsgesetz vom 
23. Dezember 2001 (GV. NRW. 2002 S. 22), die Durch-
führungsverordnung zum Maßregelvollzugsgesetz NRW 
vom 5. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 834) und die Ver-
ordnung über Sicherheitsfachkräfte nach dem Maßregel-
vollzugsgesetz vom 28. November 2000 (GV. NRW. 
S. 702) außer Kraft.

(3) Über die Erfahrung mit dieser Verordnung ist der 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2015 und danach 
alle fünf Jahre zu berichten.

Düsseldorf, den 12. Oktober 2009

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2009 S. 577
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